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Vorwort

Am 10. August 2018 vollendet Klaus Rogall sein 70. Lebensjahr. Geboren und
aufgewachsen in Hagen (Westfalen), nahm er nach Abitur und Wehrdienst das Stu-
dium der Rechtswissenschaft an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in
Bonn auf, wo schon bald sein akademischer Lehrer Hans-Joachim Rudolphi auf den
in besonderem Maße begabten und engagierten Studenten aufmerksam wurde und
ihn 1974 nach dessen Erster juristischer Staatsprüfung als wissenschaftlichen Mitar-
beiter an seinen Lehrstuhl holte. Das Dissertationsthema zählte nach der damals ge-
läufigen, inoffiziellen Einteilung zu den anspruchsvollen, die Gelegenheit geben,
eine besondere wissenschaftliche Befähigung unter Beweis zu stellen. Klaus Rogall
gelang innerhalb kurzer Zeit sein – zum großen Teil neben dem Referendardienst er-
arbeitetes, 1979 erschienenes – Erstlingswerk über den „Beschuldigten als Beweis-
mittel gegen sich selbst“, das bis heute zu den grundlegenden Arbeiten dieses The-
menbereichs zählt. Schon 1977 folgten die Zweite juristische Staatsprüfung und da-
nach ein weiteres Jahr als wissenschaftlicher Assistent.

Es schloss sich fast ein Jahrzehnt als Referent im Bundesministerium der Justiz
an, eine Position, die u. a. mit einer Tätigkeit als Austauschbeamter im französischen
Justizministerium und mit der Vertretung der deutschen Interessen bei internationa-
lenKonferenzenverbundenwar. Vor allem aber bedeutete sie eine intensive undmaß-
gebliche Mitarbeit an Gesetzentwürfen zum Strafverfahrensrecht. Eine Abkehr von
der Wissenschaft war dies keineswegs. Vielmehr verfasste Klaus Rogall in dieser
Zeit „nebenbei“ eine Monografie über Grundfragen des strafrechtlichen Schutzes
der Privatheit, mit der er 1986 durch die Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakul-
tät der Universität Bonn habilitiert wurde. Im Jahr darauf trat er eine Professur an der
Universität zu Köln an, um 1990 auf einen Lehrstuhl an der Freien Universität Berlin
zuwechseln. Demdortigen FachbereichRechtswissenschaft, dessenGeschicke er im
akademischen Jahr 2006/2007 als Dekan leitete, blieb er trotz eines ehrenvollen Rufs
an die Johannes Gutenberg-Universität Mainz im Jahre 1995 bis zu seinem Ruhe-
stand (seit 2014) treu.

War schon die Zeit Klaus Rogalls im Justizministerium wissenschaftlich außer-
ordentlich produktiv, so gilt dies erst recht für seine Zeit als Hochschullehrer. The-
matisch knüpft ein Großteil seiner Publikationen an die Dissertation an und behan-
delt in wissenschaftlich anspruchsvollster Weise grundsätzliche wie spezielle Frage-
stellungen des strafprozessualen Beweisrechts, namentlich aus demKernbereich und
demUmfeld desNemo-tenetur-Satzes, für derenUntersuchung dieDissertation nicht
den erforderlichen Raum geboten hatte. In diese Probleme hat er durch seine Refe-
rententätigkeit besondere Einblicke aus der gesetzgeberischen Perspektive erlangt,



oder sie waren erst in den politisch turbulenten späten 1970er Jahren oder danach ins
Blickfeld gekommen. Hinzu kamen, angeregt sicher nicht zuletzt durch seine Mit-
wirkung als Referent des Justizministeriums am Entwurf des Gesetzes zur Bekämp-
fung der Umweltkriminalität und durch seine spätere Mitgliedschaft in der Intermi-
nisteriellen Arbeitsgruppe zur Reform des Umweltstrafrechts, eine umfangreiche
Monografie über die Strafbarkeit von Amtsträgern im Umweltbereich (erschienen
1991) und in der Folgezeit eine Reihe weiterer Abhandlungen zum Umweltstraf-
recht. Nicht unerwähnt bleiben darf die beachtliche Zahl von weiteren Aufsätzen
zum materiellen Strafrecht, deren Themenbereich weit gespannt ist von den Straf-
theorien über Allgemeine Lehren wie Kausalität, Rechtfertigungs- und Entschuldi-
gungsgründe bis hin zum Besonderen Teil, namentlich zu den Delikten gegen die
Persönlichkeit, den Amtsdelikten und den Delikten der Korruption im Geschäftsle-
ben. Und nicht zuletzt hat er umfangreich und in hohem Maße weiterführend über
einen herkömmlich eher stiefmütterlich behandelten Bereich des Wirtschaftsstraf-
rechts (im weiteren, insbesondere auch verfassungsrechtlichen Sinne) gearbeitet,
nämlich die Ahndbarkeit unternehmerischer Aufsichtspflichtverletzungen sowie
die Organhaftung und die Haftung von Personenvereinigungen im Recht der Ord-
nungswidrigkeiten.

Schon die Gesamtheit der Monografien, Aufsätze, Entscheidungsbesprechungen
und Rezensionen würde ein imponierendes wissenschaftliches Lebenswerk ausma-
chen – und doch steht gleichgewichtig daneben ein Kommentierungswerk, das sei-
nesgleichen sucht und sich im Systematischen Kommentar zur StPO auf enorm um-
fangreiche Teile des Beweisrechts erstreckt, im Systematischen Kommentar zum
StGB auf große und zentrale Teile der Allgemeinen Lehren, der Straftaten gegen Per-
sönlichkeitswerte sowie gegen Interessen der Allgemeinheit und des Staates und
schließlich imKarlsruher Kommentar zumOWiG auf verfassungsrechtliche undme-
thodische Grundlagen des Rechts der Ordnungswidrigkeiten sowie wirtschaftsrecht-
lich relevante allgemeine und besondere Regelungen. Seine wissenschaftlich an-
spruchsvollen und gründlichen, in hohem Maße informativen, pointiert und mit kla-
rer Erläuterung undBegründung der eigenen Position geschriebenenKommentierun-
gen haben dem Jubilar zu Recht höchste Anerkennung eingebracht.

Für uns Herausgeber, die wir mit Klaus Rogall allesamt durchMitwirkung an den
SystematischenKommentaren und teils darüber hinaus auch als „Mitschüler“ des ge-
meinsamen akademischen Lehrers Hans-JoachimRudolphi in besondererWeise ver-
bunden sind, war das Bevorstehen des 70. Geburtstags selbstverständlicher Anlass,
diese Festschrift ins Leben zu rufen (einige Einzelheiten zur Entstehung der Fest-
schrift und zumWerdegangKlaus Rogalls habenwir anlassbezogen in die Einleitung
des Beitrags von Jürgen Wolter verlegt). Autoren und Herausgeber haben sich zu-
sammengefunden, weil es ihnen ein Anliegen ist, Klaus Rogall durch eine Festschrift
zu ehren – den renommierten Strafrechtswissenschaftler, dem wir ein beeindrucken-
des Werk mit einer Fülle von Erkenntnissen und Anregungen verdanken, und zu-
gleich den Weggefährten und Kollegen, den wir als stets verlässlichen, tatkräftigen,
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hilfsbereiten, zugewandten, Lebensfreude und Zuversicht ausstrahlenden Menschen
kennen.

Titel und Inhaltsverzeichnis dieser Festschrift sind ein Spiegel des wissenschaft-
lichen Werkes unseres Jubilars. Ihre Beiträge erstrecken sich von den verfassungs-
rechtlichen Grundlagen und der Gesetzgebungslehre über das materielle Strafrecht
einschließlich des Rechts der Ordnungswidrigkeiten bis hin zu (und mit einemwich-
tigen Schwerpunkt auf) dem Strafverfahrensrecht. Sie kommen aus der Feder in- und
ausländischer Kollegen und zeugen davon, dass Klaus Rogall vomBeginn seines be-
ruflichen Wirkens an zahlreiche und wichtige internationale Kontakte geknüpft und
gepflegt hat. Natürlich soll der Titel an die äußerst umfang- und ertragreiche Mitwir-
kungKlaus Rogalls an den SystematischenKommentaren sowie daran erinnern, dass
zu seinemLebenswerk nicht nur die Tätigkeit als akademischer Forscher und Lehrer,
sondern auch die maßgebliche, wissenschaftlich fundierte Mitarbeit an Gesetzent-
würfen und bei der Vorbereitung internationaler Abkommen gehört. Darüber hinaus
aber ist es den Herausgebern wichtig hervorzuheben, dass die in einem tieferen, in-
haltlichen Sinne verstandene „Systematik in Strafrechtswissenschaft und Gesetzge-
bung“, d.h. die wertungsmäßige Konsistenz der Gesamtheit der Rechtsnormen, die
bereits in der Rechtsetzung angelegt sein muss und durch methodengerechte Inter-
pretation zu konkretisieren ist, stets ein großes Anliegen des Jubilars war und ist.

Blickt man am 70. Geburtstag Klaus Rogalls auf sein bisheriges wissenschaftli-
chesWirken zurück, so kann dies keinesfalls die Bilanz einesWissenschaftlerlebens,
sondern allenfalls eine Zwischenbilanz sein. Wer ihn kennt, wer seine bis heute un-
gebrochene Schaffenskraft und Freude an wissenschaftlicher Arbeit erlebt, wer seine
Begeisterung für den aktiven Tennissport sieht, der ihm seit seiner Jugend den not-
wendigen Ausgleich zur Schreibtischarbeit gibt (er ist nach wie vor auf der Rangliste
seiner Altersgruppe zu finden), für den gibt es keinen Zweifel, dass von Klaus Rogall
noch manche wissenschaftliche Bereicherung zu erwarten ist. Ad multos annos!

Juni 2018 Ulrich Stein,
Luís Greco, Christian Jäger

und Jürgen Wolter
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I. Verfassungsrecht, Gesetzgebung
und empirische Grundlagen des Strafrechts





Opferbelastungen in Ermittlungsverfahren

Von Dieter Dölling und Harald Dreßing

I. Einleitung

Der verehrte Jubilar hat neben zahlreichen Beiträgen zum materiellen Strafrecht1

vielfältige Veröffentlichungen zum Strafprozessrecht verfasst2. Deshalb soll im Fol-
genden ein Thema erörtert werden, welches das Strafverfahren betrifft. Es soll die
Problematik behandelt werden, welchen Belastungen Opfer von Straftaten in Ermitt-
lungsverfahren ausgesetzt sind und was getan werden kann, um unnötige Belastun-
gen zu vermeiden. Die Stellung des Opfers im Strafverfahren hat in den letzten Jahr-
zehnten zunehmend Beachtung gefunden. Es sind zahlreiche Gesetze erlassen wor-
den, durch welche die Position des Opfers im Strafprozess gestärkt worden ist.3 Die
konkrete Situation von Opfern in Ermittlungsverfahren ist aber bisher wenig unter-
sucht worden. DieWeisser-Ring-Stiftung hat daher im Jahr 2014 ein Forschungspro-
jekt ausgeschrieben, das die Belastungen von Opfern in Ermittlungsverfahren unter-
suchen soll. Das Forschungsvorhaben wurde an ein interdisziplinäres Forschungs-
konsortium vergeben, das aus dem Institut für Kriminologie und dem Institut für Ge-
rontologie der Universität Heidelberg, dem Zentralinstitut für Seelische Gesundheit
Mannheim und dem Lehrstuhl für Kriminologie, Jugendstrafrecht und Strafvollzug

1 Vgl. etwa Rogall, Die Strafbarkeit von Amtsträgern im Umweltbereich, 1991; ders.,
Kommentierung der §§ 17, 19 bis 21, 33, 35 und 356 bis 358 StGB, in: Wolter (Hrsg.), SK-
StGB, 9. Aufl. 2016 ff.

2 Siehe z.B. Rogall, Der Beschuldigte als Beweismittel gegen sich selbst. Ein Beitrag zur
Geltung des Satzes „Nemo tenetur se ipsum prodere“ im Strafprozeß, 1992; ders., Kommen-
tierung der §§ 48 bis 93, 111a bis 111n und 133 bis 136a StPO, in: Wolter (Hrsg.), SK-StPO,
4. Aufl. 2014, 5. Aufl. 2016.

3 Vgl. Erstes Gesetz zur Verbesserung der Stellung des Verletzten im Strafverfahren (Op-
ferschutzgesetz) vom 18.12.1986, BGBl. I S. 2496; Gesetz zur Änderung der Strafprozeß-
ordnung und der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte (Gesetz zum Schutz von Zeugen
bei Vernehmungen im Strafverfahren u. zur Verbesserung des Opferschutzes; Zeugenschutz-
gesetz – ZSchG) vom 30.4.1998, BGBl. I S. 820; Gesetz zur Verbesserung der Rechte von
Verletzten im Strafverfahren (Opferrechtsreformgesetz – OpferRRG) vom 24.6.2004, BGBl. I
S. 1354; Gesetz zur Stärkung der Rechte von Verletzten und Zeugen im Strafverfahren (2.
Opferrechtsreformgesetz) vom 29.7.2009, BGBl. I S. 2280; Gesetz zur Intensivierung des
Einsatzes von Videokonferenztechnik in gerichtlichen u. staatsanwaltschaftlichen Verfahren
vom 25.4.2013, BGBl. I S. 935; Gesetz zur Stärkung der Rechte von Opfern sexuellen
Missbrauchs (StORMG) vom 26.6.2013, BGBl. I S. 1805; Gesetz zur Stärkung der Opfer-
rechte im Strafverfahren (3. Opferrechtsreformgesetz) vom 21.12.2015, BGBl. I S. 2525.



der Universität Gießen besteht. Im Folgenden wird über die Konzeption sowie die
Methoden und die Befunde dieses Forschungsprojekts berichtet.4

II. Konzeption und Methoden des Forschungsprojekts

Da die Untersuchung auf 18 Monate begrenzt war, konzentrierte sie sich auf drei
Deliktgruppen, bei denen vermutlich Opferbelastungen eine erhebliche Rolle spie-
len: Wohnungseinbruchdiebstahl, Sexualdelikte und Gewaltdelikte (§§ 224 bis
226a und 231 StGB, versuchte vorsätzliche Tötungsdelikte, §§ 249 bis 255 und
316a StGB sowie §§ 238, 239a und 239b StGB). Zur Erfassung des komplexen Phä-
nomens der Opferbelastungen wurde neben einer Auswertung vorhandener Litera-
tur5 eine Kombination von Erhebungsmethoden eingesetzt: Es wurden Strafakten
analysiert, die 251 Opfer betrafen,6 und 87 qualitative Interviewsmit Opfern undAn-
gehörigen von Opfern geführt,7 es fand eine quantitative Befragung von 320 Opfern
statt8 und es wurden fünf Gruppendiskussionen mit insgesamt 30 Personen durchge-
führt, die als Experten für die Situation von Opfern in Ermittlungsverfahren angese-
hen werden können9. Hierbei handelte es sich um Polizeibeamtinnen und Polizeibe-
amte, Staatsanwältinnen, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Weissen Rings, eine Mitarbeiterin einer psychosozialen Bera-
tungsstelle, eine Psychotherapeutin und einen Facharzt für Psychosomatische Medi-
zin und Psychotherapie. Während bei den qualitativen Interviews keine bestimmten
Fragen vorgegeben wurden, sondern den Opfern ein weiter Spielraum dafür einge-
räumt wurde, das zu berichten, was sie als wichtig empfanden, wurde bei der quan-
titativen Befragung mit bestimmten Fragen und vorformulierten Antwortkategorien
gearbeitet.10

4 Vgl. zu dem Forschungsvorhaben: Institut für Kriminologie u. Institut für Gerontologie
der Universität Heidelberg/Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim/Lehrstuhl für
Kriminologie, Jugendstrafrecht u. Strafvollzug der Universität Gießen: Forschungsprojekt
Belastungen von Opfern in Ermittlungsverfahren. Forschungsbericht, Mainz 2017 (im Fol-
genden zitiert als Forschungsbericht).

5 Die Literaturauswertungwurde durch das Heidelberger Institut für Kriminologie vorge-
nommen, siehe dazu Kunz, in: Forschungsbericht (Fn. 4), S. 10 ff.

6 Die Aktenauswertung erfolgte durch das Heidelberger Institut für Kriminologie, vgl.
Dölling/Kunz, in: Forschungsbericht (Fn. 4), S. 18 ff.

7 Die qualitativen Interviews führte das Heidelberger Institut für Gerontologie, siehe
Kruse/Schmitt/Hinner, in: Forschungsbericht (Fn. 4), S. 47 ff.

8 Die quantitative Befragung wurde durch das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit
Mannheim durchgeführt, vgl. Schary/Salize/Dreßing, in: Forschungsbericht (Fn. 4), S. 102 ff.

9 Die Gruppendiskussionen wurden vom Heidelberger Institut für Kriminologie organi-
siert, siehe Dölling/Kunz, in: Forschungsbericht (Fn. 4), S. 158 ff.

10 Zur qualitativen und quantitativen empirischen Forschung siehe Meier, Kriminologie,
5. Aufl. 2016, S. 93 ff.
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Ummögliche regionale Unterschiede zu erfassen, fanden die Erhebungen in ver-
schiedenen Gebieten Deutschlands statt. Strafakten wurden bei den Staatsanwalt-
schaften Hamburg, Essen, Leipzig, Heidelberg und Mannheim analysiert. Die qua-
litativen Interviews wurden in denselben Orten und in Kempten durchgeführt. Die
Interviewpartner wurden durch die Polizei und durch Rechtsanwälte vermittelt.
Zwei Gruppendiskussionen fanden in Heidelberg statt, jeweils eine in Hannover,
Bonn und München. Bei den Teilnehmern der quantitativen Befragung handelt es
sich um 286 Opfer, die vom Weissen Ring betreut wurden, 16 Opfer, die Interview-
partner bei qualitativen Interviews gewesen waren, und 18 Opfer, die den ins Internet
gestellten Fragebogen online ausfüllten. Obwohl die Untersuchung teilweise Straf-
verfahren betraf, die noch nicht abgeschlossen waren, werden die Begriffe Opfer
oder Verletzter verwandt, weil an der Opfereigenschaft der betroffenen Personen
kein Zweifel bestand. Das Projekt wurde vom 1. Juli 2015 bis zum 31. Dezember
2016 durchgeführt.

III. Befunde

Die quantitative Befragung der Opfer ergab, dass diese sich in einer erheblich be-
lastenden Situation befanden. Die Befragung mit dem von derWeltgesundheitsorga-
nisation (WHO) entwickelten WHO-5-Fragebogen zum Wohlbefinden (Wertebe-
reich von 0 bis 25)11 erbrachte für die Opfer Summenwerte, dieweit unter denDurch-
schnittswerten der deutschen Bevölkerung lagen. Der Mittelwert für die befragten
Opfer betrug 9,7 Punkte, während für die Normstichprobe aus der Gesamtbevölke-
rung ein mittlerer Summenwert von über 17 Punkten festgestellt wurde.12 Bei einem
Summenwert unterhalb von 13 wird eine spezifizierte Diagnostik im Hinblick auf
eine depressive Störung als indiziert angesehen.13 Die Summenwerte für die Opfer
der verschiedenen Deliktarten sind in Tabelle 1 dargestellt.14

11 Vgl. dazu Brähler/Mühlan/Albani/Schmidt, Diagnostica 53 (2007), S. 83 ff.
12 Schary/Salize/Dreßing, in: Forschungsbericht (Fn. 4), S. 117 f.
13 Schary/Salize/Dreßing (Fn. 12), S. 117.
14 Quelle für die in den Tabellen enthaltenen Daten ist: Schary/Salize/Dreßing, in: For-

schungsbericht (Fn. 4), S. 102 ff.
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